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Liebe Mandanten,

endlich heißt es ab in den Urlaub – seit Mo-
naten gebucht, bestens geplant und selbst-
verständlich absolut wohlverdient. Der Frei-
zeitstress wird also nun kurzfristig durch den 
Urlaubsstress abgelöst. Das Nötigste in den 
Koffer geworfen, das Cabriodach runterge-
klappt und ab geht’s – was für ein herrlich 
altmodischer Ausdruck – in die Sommerfri-
sche. Wohin? Schauen wir mal. Wie lange? 
Wie es uns gefällt. Das würde man sich wün-
schen. So laissez-faire geht es leider heute 
nicht mehr, aber schön wäre es doch. Wir 
wünschen Ihnen auf jeden Fall eine schöne 
Urlaubszeit und viele Momente jenseits des 
Alltags. Das haben Sie sich verdient.

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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Copyright:
Alle Artikel und Bilder sind urheberrechtlich 
geschützt. Abdruck ganzer oder Auszüge 
der Artikel oder Verwendung der Bilder nur 
nach vorhergehender schriftlicher Genehmi-
gung.

Haftung:
Wir übernehmen keine Haftung für münd-
lich oder telefonisch erteilte Auskünfte. Wir 
sind ausschließlich auf Basis unserer aktuel-
len Allgemeinen Auftragsbedingungen tätig.
www.schildundpartner.de/aab.pdf

HINWEIS ZUM 
BUNDESDATENSCHUTZGESETZ
Wir weisen Sie darauf hin, dass Ihre perso-
nenbezogenen Daten gemäß den Vorschrif-
ten des BDSG von uns erhoben, genutzt und 
gespeichert werden.
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 10.08.2016 15.08.2016 05.08.2016

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Soli-
daritätszuschlag zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an 
das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer� 10.08.2016 15.08.2016 05.08.2016

Gewerbesteuer 15.08.2016 18.08.2016 12.08.2016

Grundsteuer 15.08.2016 18.08.2016 12.08.2016

Sozialversicherung� 29.08.2016 entfällt entfällt

Termine August 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.08.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.
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Termine September 2016

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
vorangegangene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher 
Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 26.09.2016) an die jeweilige 
Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung� Scheck�

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag� 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solida-
ritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseig-
ner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016

Körperschaftsteuer,  
Solidaritätszuschlag 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016

Umsatzsteuer� 12.09.2016 15.09.2016 09.09.2016

Sozialversicherung⁵ 28.09.2016 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld 
zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt 
für das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für 
Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher 
nicht beteiligt sind, acht Prozentpunkte (ab 
29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 %

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 %

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 %

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 %

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

* Im Geschäftsverkehr, d.h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 29. Juli 2014 geschlossen wurden (und bei bereits 
zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen.
Die wichtigsten Regelungen im Überblick:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1.7.2013:
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E I N K O M M E N S T E U E R

Grenzen des Kostenabzugs für gemein-
sam genutztes häusliches Arbeitszim-
mer

Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer sind grundsätzlich nicht abzugs-
fähig. Steht aber für die betriebliche oder 
berufliche Nutzung kein anderer Arbeitsplatz 
zur Verfügung, greift die Abzugsbeschrän-
kung nicht. Allerdings ist eine Höchstbe-
tragsbegrenzung von 1.250 € zu beachten. 
Stellt das Arbeitszimmer den Mittelpunkt 
der gesamten betrieblichen und beruflichen 
Tätigkeit dar, sind die Aufwendungen in un-
beschränkter Höhe abzugsfähig.

Nutzen beide Ehegatten das Arbeitszimmer, 
sind die Aufwendungen nach dem Grad der 
jeweiligen Nutzung aufzuteilen. Liegen bei 
einem Ehegatten die Voraussetzungen zum 
nur beschränkten Abzug der Aufwendungen 
vor, ist der Ansatz des Höchstbetrags auf 
den entsprechenden Nutzungsanteil be-
schränkt. Für den zum unbeschränkten Ab-
zug der Aufwendungen berechtigten Ehe-
gatten ist der Abzug der Aufwendungen auf 
den seinem Nutzungsanteil entsprechenden 
Prozentsatz beschränkt. Bei einer jeweils 50 
%igen Nutzung wären einerseits 625 € und 
andererseits 50 % der Aufwendungen unbe-
grenzt abzugsfähig.

Bei Gewinneinkünften zwingende Ver-
pflichtung zur Abgabe einer elektroni-
schen Steuererklärung

Sind Gewinneinkünfte von mehr als 410 € zu 
erklären, muss die entsprechende Einkom-
mensteuererklärung durch Datenfernüber-
tragung übermittelt werden.

Eine Entbindung von dieser Verpflichtung ist 
nur dann möglich, wenn dem Steuerbürger 
dieses Verfahren wirtschaftlich oder persön-
lich nicht zuzumuten ist. Allein ein Hinweis 
auf die Enthüllungen des Whistleblowers 
Edward Snowden, wonach zu befürchten ist, 
dass auch die Daten für die Steuererklärung 
ausgespäht werden könnten, reicht nicht 
aus, um sich von dieser Verpflichtung befrei-
en zu lassen.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden Württemberg)

Hinweis: Zu dieser Rechtsfrage sind noch 
zwei weitere Verfahren beim Bundesfinanz-
hof anhängig.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Münster)
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Übernahme von Leasingraten durch den 
Arbeitnehmer bei Barlohnumwandlung 
keine Werbungskosten

Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeit-
nehmer ein geleastes Fahrzeug zur dienstli-
chen und privaten Verwendung, wird die 1% 
-Methode für die Privatnutzung angewandt 
und wird sein Barlohn um die vom Arbeit-
geber getragenen Leasingraten gekürzt, ist 
dieser Betrag nicht als Werbungskosten bei 
den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit 
zu berücksichtigen. Schon begrifflich können 
hier keine Werbungskosten vorliegen, weil 
es sich dabei um „Aufwendungen zur Erwer-
bung, Sicherung und Erhaltung der Einnah-
men“ handeln muss. Ein Barlohnverzicht 
ist keine Aufwendung in diesem Sinne und 
erfüllt damit diese Voraussetzungen nicht.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Berlin Brandenburg)

E I N K O M M E N S T E U E R

Heimunterbringung als außergewöhnli-
che Belastung

Steuerpflichtige können bestimmte Aufwen-
dungen bei ihrer Einkommensteuererklärung 
als außergewöhnliche Belastungen geltend 
machen. Die Aufwendungen müssen dem 
Steuerpflichtigen zwangsläufig erwachsen. 
Sie müssen notwendig sein und dürfen 
einen angemessenen Betrag nicht überstei-
gen. Das Niedersächsische Finanzgericht 
hatte über einen Fall zu entscheiden, in dem 
der Steuerpflichtige lediglich aus Altersgrün-
den in ein Altenheim umgezogen war und 
erst während des Heimaufenthalts krank und 
pflegebedürftig wurde. Das Gericht erkannte 
die Aufwendungen für die Heimunterbrin-
gung nicht als außergewöhnliche Belastung 
an, weil der Umzug in das Heim durch 
das Alter des Steuerpflichtigen veranlasst 
war. Nur die Aufwendungen für die Unter-
bringung in der Pflegestation eines Heims 
oder zusätzlich in Rechnung gestellte Pfle-
gekosten können steuerlich berücksichtigt 
werden. Auch kommt keine Aufteilung des 
Unterkunftsentgelts in Unterbringungskos-
ten (übliche Kosten der Lebensführung) und 
außergewöhnliche Krankheits- und Pflege-
kosten in Betracht. 

Der Bundesfinanzhof muss nun abschließend 
entscheiden.
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Doppelte Haushaltsführung innerhalb 
einer Großstadt: Fahrzeit von etwa ei-
ner Stunde pro Strecke zumutbar

Arbeitnehmer können notwendige Mehrauf-
wendungen, die ihnen wegen einer beruflich 
veranlassten doppelten Haushaltsführung 
entstehen, als Werbungskosten abziehen. 
Dazu muss der Arbeitnehmer am Ort seiner 
Beschäftigung wohnen und außerhalb die-
ses Ortes einen weiteren eigenen Hausstand 
(Hauptwohnung) unterhalten. Grundsätzlich 
ist es denkbar, dass beide Orte innerhalb 
derselben politischen Gemeinde liegen. Ab-
zustellen ist vielmehr auf das Einzugsgebiet. 
Nach der Entscheidung des Finanzgerichts 
Berlin-Brandenburg liegt die Hauptwoh-
nung noch im Beschäftigungsort, wenn der 
Arbeitnehmer von dort seine Arbeitsstätte 
innerhalb von etwa einer Stunde erreichen 
kann. In diesen Fällen fehlt es am Auseinan-
derfallen von Beschäftigungsort und Ort der 
Hauptwohnung. Die Anmietung der zweiten 
Wohnung kann durchaus wegen der erheb-
lich kürzeren Fahrzeit beruflich veranlasst 
sein, aber eine doppelte Haushaltsführung 
liegt nicht vor.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

E I N K O M M E N S T E U E R

Kaufpreisaufteilung auf Grund und 
Boden sowie Gebäude bei Mietgrund-
stücken im Privatvermögen

Ist für ein bebautes Grundstück ein Gesamt-
kaufpreis gezahlt worden, wird der Kaufpreis 
zur Ermittlung der Absetzungen für Ab-
nutzung (AfA) aufgeteilt. Zunächst sind die 
Verkehrswerte für den Grund und Boden 
und das Gebäude gesondert zu ermitteln. 
Danach sind die Gesamtanschaffungskosten 
nach dem Verhältnis der beiden Verkehrs-
werte aufzuteilen.

Bei Mietwohngrundstücken im Privatver-
mögen erfolgt die Kaufpreisaufteilung nach 
dem Sachwertverfahren. Davon ist auch 
nicht abzuweichen, nur weil die Erwerber 
ihre Kaufentscheidung ausschließlich unter 
Renditegesichtspunkten getroffen und sich 
dabei auf Ertragswerte gestützt haben. Die 
Anwendung des Sachwertverfahrens führt 
nicht schon dann zu einem unangemesse-
nen Ergebnis, weil bei der Anwendung des 
Sachwertverfahrens ein außergewöhnlich 
hoher Marktanpassungsfaktor angewendet 
werden muss, um zum endgültigen Sach-
wert zu gelangen. Allerdings können die 
Erwerber durch ein im Ertragswertverfah-
ren erstelltes Gutachten darlegen, dass die 
Kaufpreisaufteilung im Sachwertverfahren 
wesentlich von der im Ertragswertverfahren 
abweicht.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf )
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Bei arbeitstäglichem Aufsuchen des 
Betriebssitzes des Arbeitgebers kann 
ein Außendienstmonteur nur die Entfer-
nungspauschale geltend machen

Für Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte ist zur Abgeltung für jeden 
Arbeitstag, an dem der Arbeitnehmer die 
erste Tätigkeitsstätte aufsucht, eine Entfer-
nungspauschale als Werbungskosten anzu-
setzen. Sie beträgt für jeden vollen Kilometer 
der Entfernung zwischen Wohnung und ers-
ter Tätigkeitsstätte 0,30 €. Die anzusetzende 
Entfernungspauschale ist auf einen Höchst-
betrag von 4.500 € im Kalenderjahr be-
grenzt. Die Begrenzung gilt nicht, wenn der 
Arbeitnehmer die Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte mit einem eigenen 
oder zur Nutzung überlassenen Kraftfahr-

E I N K O M M E N S T E U E R

zeug zurücklegt. Erste Tätigkeitsstätte ist die 
ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeit-
gebers, der der Arbeitnehmer dauerhaft zu-
geordnet ist. Die Zuordnung wird durch die 
dienst  oder arbeitsrechtlichen Festlegungen 
sowie die diese ausfüllenden Absprachen 
und Weisungen bestimmt.

Das Finanzgericht Münster entschied, dass 
ein Außendienstmonteur, der arbeitstäglich 
den Betriebssitz seines Arbeitgebers auf-
sucht und von dort aus mit einem Firmen-
fahrzeug die Einsatzorte anfährt, für die 
Fahrten von der Wohnung zum Betrieb nur 
die Entfernungspauschale als Werbungskos-
ten geltend machen kann.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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Noch nicht verbrauchter größerer Er-
haltungsaufwand ist beim Einzelrechts-
nachfolger nicht abzugsfähig

Bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung besteht die Möglichkeit, grö-
ßere Aufwendungen für die Erhaltung von 
Gebäuden zu verteilen. Unter folgenden 
Voraussetzungen ist eine Verteilung möglich
:

_Das Gebäude befindet sich im Pri-
vatvermögen.

_Das Gebäude dient überwie-
gend Wohnzwecken. Dies ist der 
Fall, wenn die Grundfläche der 
Wohnzwecken dienenden Räume 
des Gebäudes mehr als die Hälfte 
der gesamten Nutzfläche beträgt.

Bei der Behandlung des Erhaltungsaufwands 
hat der Steuerpflichtige zwei Möglichkeiten:

_Er kann die gesamten Erhaltungs-
aufwendungen im Jahr der Zahlung 
in vollem Umfang als Werbungskos-
ten geltend machen.

_Er kann die hohen Erhaltungsauf-
wendungen ab dem Jahr der Zah-
lung gleichmäßig auf zwei bis fünf 
Jahre verteilen.

Der Steuerpflichtige kann jede Maßnahme 
einzeln behandeln. So kann er z. B. Aufwen-

dungen für den Außenanstrich sofort im Jahr 
der Zahlung als Werbungskosten abziehen 
und die im selben Jahr gezahlten Aufwen-
dungen für eine Dachreparatur auf zwei bis 
fünf Jahre gleichmäßig verteilen.

Wird das Grundstück während des Vertei-
lungszeitraums der Erhaltungsaufwendun-
gen

_veräußert,

_in ein Betriebsvermögen einge-
bracht oder

_nicht mehr zur Einkünfteerzielung 
genutzt,

ist der noch nicht berücksichtigte Teil des 
Erhaltungsaufwands in diesem Jahr als Wer-
bungskosten abzusetzen.

Das Finanzgericht Münster hatte über 
folgenden Fall zu entscheiden: Eine Mutter 
übertrug im Wege der vorweggenommenen 
Erbfolge ein Gebäude auf ihre Tochter unter 
Vorbehalt des Nießbrauchsrechts, d. h., ihr 
standen weiterhin die Mieteinnahmen zu. Im 
notariellen Schenkungsvertrag verpflichtete 
sich die Mutter, Reparaturen und Moderni-
sierungsmaßnahmen weiterhin zu zahlen. 
Einige Jahre nach der Übertragung ließ 
die Mutter eine neue Heizung in das Haus 
einbauen. Um eine optimale Steuerersparnis 
zu erreichen, verteilte sie die Aufwendungen 
auf drei Jahre. Während des Verteilungs-

E I N K O M M E N S T E U E R
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Vorsteuerabzug im Billigkeitsweg nur 
bei Gutgläubigkeit des Unternehmers

Ein Unternehmer kann nur dann die in Rech-
nung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abziehen, wenn die Rechnung ordnungsge-
mäß ist, z. B. der leistende Unternehmer zu-
treffend bezeichnet ist. Ist die Rechnung feh-
lerhaft, kommt ein Vorsteuerabzug nur im 
Billigkeitsweg in Betracht. Dies setzt voraus, 
dass der Unternehmer gutgläubig war und 
alle Maßnahmen ergriffen hat, die vernünfti-
gerweise von ihm erwartet werden können, 
um sich von der Richtigkeit der Angaben 
in der Rechnung zu überzeugen und seine 
Beteiligung an einem Betrug ausgeschlossen 
ist. Dies muss der Unternehmer und nicht 

U M S AT Z S T E U E R

zeitraums wurde das Nießbrauchsrecht 
aufgehoben. Die Tochter als nun „Volleigen-
tümerin“ des Hauses beantragte, die bis 
dato noch nicht genutzten Aufwendungen 
in ihrer eigenen Steuererklärung als Wer-
bungskosten zu berücksichtigen. Finanzamt 
und Finanzgericht folgten diesem Antrag 
nicht: Hat der Nießbraucher größere Er-
haltungsaufwendungen auf mehrere Jahre 
verteilt und wird der Nießbrauch innerhalb 
des Verteilungszeitraums beendet, kann 
der Eigentümer den verbliebenen Teil der 
Aufwendungen nicht als Werbungskosten in 
seiner Steuererklärung geltend machen.

das Finanzamt nachweisen. Dazu ist z. B. 
erforderlich, dass der Unternehmer sich Ge-
wissheit über den leistenden Unternehmer 
verschafft und die angegebene Steuernum-
mer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnum-
mer auf deren Richtigkeit überprüft.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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Grunderwerbsteuerliche Bemes-
sungsgrundlage beim Erwerb einer 
Eigentumswohnung im Wege der 
Zwangsversteigerung nicht um Instand-
haltungsrückstellung zu mindern

Beim Erwerb eines Grundstücks im Wege 
der Zwangsversteigerung bemisst sich die 
Grunderwerbsteuer nach dem Meistgebot. 
Dieses ist nicht um die anteilige Instandhal-
tungsrückstellung zu mindern. Die Instand-
haltungsrückstellung gehört zum Vermögen 
der Wohnungseigentümergemeinschaft und 
geht nicht auf den Erwerber über.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

G R U N D E R W E R B S T E U E R

Schenkungsteuer durch zinslose Kredit-
gewährung an Lebensgefährtin

Die Klägerin lebte mit ihrem Lebenspartner 
in einem ihr gehörenden Wohnhaus. Zwecks 
Finanzierung von Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen gewährte der Lebenspartner 
seiner Partnerin ein zinsloses, erst in späte-
ren Jahren zu tilgendes Darlehn. In der Zins-
losigkeit des gewährten Darlehns sah das 
zuständige Finanzamt einen der Schenkung-
steuer unterliegenden Sachverhalt. Daran 
ändere auch der Umstand nichts, dass der 
kreditgebende Lebensgefährte den Umbau 
mitgestalten und das Haus unentgeltlich zu 
eigenen Wohnzwecken mitbenutzen durfte.

Das angerufene Finanzgericht folgte der 
Beurteilung des Finanzamts. Zur Begrün-
dung führte es aus, dass in derartigen Fällen 
eine freigebige Zuwendung vorliegt. Beim 
Empfänger kommt es zu einer endgültigen 
Vermögensmehrung, der kein entsprechen-
der Vermögensabfluss gegenübersteht. Das 
Argument des gemeinsamen Wohnens kann 
nicht als Gegenleistung angesehen werden. 
Es ist Ausdruck des lebenspartnerschaftli-
chen Verhältnisses.

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R
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Veräußerung des steuerfrei geerbten 
Familienheims innerhalb von zehn Jah-
ren führt zur Nachversteuerung

Familienheime können steuerfrei an den 
Ehegatten, den Lebenspartner oder die 
Kinder vererbt werden. Dazu muss der 
Erblasser bis zu seinem Tod im Familien-
heim gewohnt haben. Der Erbe muss das 
Familienheim für zehn Jahre zu eigenen 
Wohnzwecken nutzen. Veräußert der Erbe 
das Familienheim innerhalb von zehn Jahren, 
entfällt nachträglich die Steuerbefreiung. 
Das gilt auch dann, wenn der Erbe seine 
Eigentümerstellung überträgt, das Familien-
wohnheim aber weiterhin im Rahmen eines 
Nießbrauchs oder Wohnrechts weiterbe-
nutzt. Auch eine unentgeltliche Übertragung 
des Familienheims durch den Erben auf 
seine Kinder innerhalb der Zehnjahresfrist 
führt zur Nachversteuerung.

Hinweis: Für die steuerfreie Vererbung des 
Familienwohnheims müssen keine persön-
lichen Freibeträge in Anspruch genommen 
werden. Eine Nachversteuerung führt daher 
nur dann zu einer Erbschaftsteuerfestset-
zung, wenn die persönlichen Freibeträge 
des Erben überschritten waren oder nun-
mehr überschritten werden.

(Quelle: Hessisches Finanzgericht)

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R

A R B E I T S R E C H T

Geltendmachung von Elternzeit muss 
schriftlich erfolgen

Wer Elternzeit bis zum vollendeten dritten 
Lebensjahr seines Kindes beanspruchen 
will, hat dies spätestens sieben Wochen vor 
Beginn der Elternzeit schriftlich von seinem 
Arbeitgeber zu verlangen und gleichzeitig 
zu erklären, für welchen Zeitraum innerhalb 
von zwei Jahren Elternzeit genommen wer-
den soll.

Für diese Erklärung gilt ein strenges Schrift-
formerfordernis, d. h. das entsprechende 
Schreiben muss von der Arbeitnehmerin 
oder dem Arbeitnehmer handschriftlich 
durch Namensunterschrift oder mittels nota-
riell beglaubigten Handzeichens unterzeich-
net werden. Ein Telefax oder eine E-Mail 
wahren die vorgeschriebene Form nicht und 
führen zur Nichtigkeit der Geltendmachung 
der Elternzeit.

Dies wirkte sich im Fall einer Rechtsanwalts-
gehilfin aus, welche die Erklärung per Telefax 
abgegeben hatte. Als ihr Arbeitgeber ihr 
Arbeitsverhältnis kündigte, berief sie sich da-
rauf, eine Kündigung während der Elternzeit 
sei unzulässig. Während ihr die Vorinstanzen 
Recht gaben, entschied das Bundesarbeits-
gericht zugunsten des Arbeitgebers. Die 
Klägerin habe kein Sonderkündigungs-
recht wegen der Elternzeit besessen, da ihr 
Verlangen nach Elternzeit formunwirksam 
gewesen sei.
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M I E T E R  /  V E R M I E T E R

Überlassung von Wohneigentum an 
Asylbewerber stellt eine zulässige 
Wohnnutzung dar

Eine Wohnungseigentümergemeinschaft ist 
nicht berechtigt, mehrheitlich ein Verbot zur 
Unterbringung von Asylbewerbern in Eigen-
tumswohnungen zu beschließen. Wegen 
fehlender Beschlusskompetenz der Ge-
meinschaft ist ein entsprechender Beschluss 
unwirksam. Die Unterbringung von Asylbe-
werbern stellt eine zulässige Wohnnutzung 
dar. Dies geht aus einer Entscheidung des 
Amtsgerichts Laufen hervor.

Im entschiedenen Fall hatte ein Eigentümer 
seine Wohnung an den Freistaat Bayern 
vermietet. Dieser nutzte die Wohnung zur 
Unterbringung von Asylbewerbern. Die 
übrigen Wohnungseigentümer hielten dies 
für unzulässig, insbesondere wegen der 
erheblichen Lärmbelästigung durch die 
Asylbewerber und die verhältnismäßig kurze 
Verweildauer in der Wohnung.

Das Gericht sah dies anders. Auch die Unter-
bringung von Asylbewerbern stellt eine zu-
lässige Wohnnutzung dar, die nicht dadurch 
unzulässig wird, dass der Aufenthalt der 
untergebrachten Personen verhältnismäßig 
kurz sei. Der häufige Wechsel der Bewohner 
und die damit gegebenenfalls gesteigerte 
Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls der 
übrigen Bewohner sprechen ebenfalls nicht 
gegen eine Wohnnutzung. Selbst wenn es 
in Einzelfällen zu heftigen Auseinanderset-
zungen gekommen sei, die durchaus ein 
Gefühl des Unwohlseins bei den anderen 
Wohnungsnutzern hervorgerufen haben 
könnte, lassen sich daraus keine allgemeinen 
Schlussfolgerungen ableiten, dass die Unter-
bringung von Asylbewerbern eine erheblich 
größere Belastung und Beeinträchtigung des 
Gemeinschaftseigentums darstellt, als die 
Vermietung an andere Personengruppen. 
Auch von diesen können nämlich Beein-
trächtigungen ausgehen. Zudem könne die 
Gemeinschaft bei konkreten Beeinträchti-
gungen mit einer Unterlassungserklärung 
gegen die jeweiligen Störer vorgehen.



17I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

Vorläufigkeitsvermerk kann durch ein-
schränkenden Vorläufigkeitsvermerk im 
Änderungsbescheid wegfallen

Steuerbescheide können in bestimmten 
Punkten vorläufig ergehen. Dies geschieht 
unter anderem, wenn

_ungewiss ist, ob ein bestimmter 
Sachverhalt überhaupt steuerpflich-
tig ist oder

_ein sog. Musterverfahren beim 
Bundesfinanzhof anhängig und der 
Steuerpflichtige davon betroffen ist.

In beiden Fällen sind der Umfang und der 
Grund der Vorläufigkeit im Steuerbescheid 
anzugeben. Der Steuerbescheid kann dann 
in den angegebenen Punkten jederzeit ge-
ändert werden, solange der Vorläufigkeits-
vermerk nicht aufgehoben ist.

Der Bundesfinanzhof hatte über die wirksa-
me Aufhebung eines Vorläufigkeitsvermerks 
zu entscheiden, dem folgender Fall zugrun-
de lag: Eheleute erstatteten wegen nicht 
erklärter ausländischer Kapitalerträge eine 
Selbstanzeige, in der sie zunächst geschätz-
te Werte nacherklärten. In dem deswegen 
geänderten Einkommensteuerbescheid 
Nr. 1 nahm das Finanzamt einen Vorläufig-
keitsvermerk hinsichtlich der Kapitalerträge 
auf, damit die Eheleute die Chance hatten, 

V E R FA H R E N S R E C H T

eine korrekte Aufstellung der Kapitalerträge 
nachzureichen, ohne dass der Bescheid Nr. 1 
in diesem Punkt rechtskräftig wurde. Zusätz-
lich wurde ein Vorläufigkeitsvermerk wegen 
diverser beim Bundesfinanzhof anhängiger 
Verfahren aufgenommen.

Allerdings wurde dieser Bescheid später 
nochmals geändert. Der Bescheid Nr. 2 
enthielt hinsichtlich der Kapitalerträge keinen 
Vorläufigkeitsvermerk mehr, nur noch hin-
sichtlich der Musterverfahren beim Bundesfi-
nanzhof. Nach Rechtskraft des Bescheids Nr. 
2 übergaben die Eheleute dem Finanzamt 
die endgültige Aufstellung über die Kapita-
lerträge, die niedriger waren, als die mit der 
Selbstanzeige erklärten. Die von den Ehe-
leuten verlangte Berichtigung des Bescheids 
Nr. 2 lehnte das Gericht ab, weil der Vorläu-
figkeitsvermerk hinsichtlich der Kapitalerträ-
ge nicht mehr aufgenommen worden war. 
Die Eheleute hätten gegen den Bescheid Nr. 
2 innerhalb eines Monats Einspruch einlegen 
müssen, um ihre Rechte zu wahren.

Tipp: Die Vorläufigkeitsvermerke sollten bei 
jedem eingehenden Bescheid auf Vollstän-
digkeit überprüft werden.
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Nachzahlungszinsen sind bei freiwil-
liger Steuerzahlung vor Fälligkeit ab 
Zahlungseingang beim Finanzamt zu 
erlassen

Werden mehr als 15 Monate nach Ablauf 
des Veranlagungszeitraums Steuernachzah-
lungen festgesetzt, müssen Nachzahlungs-
zinsen gezahlt werden. Dies gilt für alle sog. 
Veranlagungssteuern, also der Einkommen , 
Körperschaft , Gewerbe  und Umsatzsteuer. 
Der Zinssatz beträgt 0,5 % für jeden vol-
len Monat. Der Zinslauf beginnt 15 Monate 
nach Ablauf des Veranlagungszeitraums und 
endet mit der Bekanntgabe des Steuerbe-
scheids. Bei einem sich hieraus ergebenden 
Jahreszinssatz von 6 % kann es im Hinblick 
auf vorhandene eigene Liquidität sinnvoll 
sein, die Steuern bereits aufgrund eigener 
Berechnung freiwillig zu bezahlen, bevor 
der Steuerbescheid ergeht. In diesem Falle 
werden die Nachzahlungszinsen zwar fest-
gesetzt, müssen vom Finanzamt aber aus 
sachlichen Gründen erlassen werden, wenn 

V E R FA H R E N S R E C H T

das Finanzamt diese Leistung angenommen 
und behalten hat.

Bei der Berechnung der zu erlassenden 
Nachzahlungszinsen ist nach Auffassung 
der Finanzverwaltung der Tag des Geldein-
gangs nicht einzubeziehen, sondern erst der 
nächste Tag. Das Finanzgericht München hat 
aber entschieden, dass der Tag des Geldein-
gangs maßgebend ist. Wer Recht hat, muss 
der Bundesfinanzhof endgültig klären.

Beispiel:
Einkommensteuer Nachzahlung  
2014 gem. Steuerbescheid- 
Bekanntgabe am 22.09.16  30.000 € 

Nachzahlungszinsen für fünf volle  
Monate (April bis August 2016)  
je 0,5 % = 2,5 %       750 €

Freiwillige Steuerzahlung von  
30.000 € am 22.05.2016, somit Erlass 
für vier Monate je 0,5 % = 2 %     600 €
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Verspätungszuschlag bei nur geringer 
Nachzahlung

Ist eine Jahressteuerschuld fast vollständig 
getilgt, kann ein die Abschlusszahlung über-
steigender Verspätungszuschlag rechtswid-
rig sein.

Eine Steuerberatungsgesellschaft hatte die 
Umsatzsteuererklärung 2010 nach vorzeiti-
ger Anforderung einige Tage zu spät ein-
gereicht. Aus der Veranlagung ergab sich 
eine Nachzahlung von etwas über 200 €. 
Das Finanzamt setzte nach mehreren Be-
scheidänderungen endgültig einen Verspä-
tungszuschlag von 1.500 € fest. Dagegen 
wandte sich die Steuerberatungsgesellschaft 
im Ergebnis erfolgreich.

Die Höhe eines Verspätungszuschlags ist auf 
10 % der festgesetzten Steuer und 25.000 
€ maximal beschränkt. Bei der Festsetzung 
sind jedoch die individuellen Umstände zu 
berücksichtigen. Dabei spielt die Dauer der 
Fristüberschreitung, die Höhe des Zahlungs-
anspruchs aus der Veranlagung und die aus 
der verspäteten Abgabe gezogenen Vorteile 
eine Rolle. Grundsätzlich ist besonders die 
Höhe der Abschlusszahlung ein gewichtiger 
Anhaltspunkt für die Bemessung eines Zu-
schlags. Ein die Abschlusszahlung überstei-
gender Verspätungszuschlag kann nur bei 
ganz besonderen Umständen gerechtfertigt 
sein.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

V E R FA H R E N S R E C H T

Verbösernde Einspruchsentscheidung 
nach Ergehen eines Teilerlasses

Das Finanzamt kann eine verbösernde Ein-
spruchsentscheidung erlassen, wenn ein Tei-
lerlass mit dem Einspruch angefochten wird. 
Da im Einspruchsverfahren die Entscheidung 
umfassend überprüft werden kann, braucht 
das Finanzamt keine weitere Korrekturvor-
schrift.

Ein Ehepaar verhandelte mit dem Finanzamt 
über Höhe und Herkunft von Einkünften. 
Im Zuge dieser Verhandlungen hatte das 
Finanzamt zunächst Säumniszuschläge von 
125.000 € festgesetzt. Auf Antrag des Ehe-
paars erließ das Finanzamt davon 30.000 €. 
Weil das dem Ehepaar nicht reichte, legte 
es Einspruch ein. Das Finanzamt warnte 
davor, dass im Rahmen eines Einspruchs 
der gesamte Sachverhalt neu beurteilt 
werden kann. Darauf ließ es das Ehepaar 
ankommen. Pech, denn das Finanzamt hob 
den Teilerlass der 30.000 € auf; der Bun-
desfinanzhof bestätigte die Entscheidung: 
Auch eine Ermessensentscheidung kann im 
Rahmen eines Einspruchsverfahrens vom 
Finanzamt neu getroffen werden.

Säumniszuschläge sind zu zahlen, falls eine 
Steuer nicht bei Fälligkeit gezahlt wird. Sie 
bleiben auch erhalten, wenn die Steuer auf-
gehoben oder geändert wird.
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Nationale Maßnahmen gegen Steueroa-
sen und Briefkastenfirmen

Das Bundesministerium der Finanzen weist 
auf ein Maßnahmenpaket der Bundesre-
gierung hin, das für mehr Transparenz bei 
Briefkastenfirmen sorgen soll. Auf nationaler 
Ebene wurde mit den Bundesländern eine 
grundlegende Einigung über konkrete Ver-
schärfungen des Steuerrechts erzielt.

Es ist geplant, die Abgabenordnung (AO) in 
drei Bereichen zu ändern:

_Die Mitwirkungspflichten der Steu-
erpflichtigen bei Beteiligungserwerb 
einer ausländischen Kapitalgesell-
schaft sollen auf jegliche Geschäfts-
beziehungen zu ausländischen Un-
ternehmen erweitert werden. Neben 
formaler rechtlicher Beteiligung soll 
auch ein tatsächlich beherrschender 
Einfluss mitgeteilt werden, um Treu-
handverhältnisse oder ähnliche Ver-
einbarungen zu erfassen. Bußgelder 
im Falle eines Verstoßes gegen die 
Mitteilungspflichten sollen voraus-
sichtlich von derzeit 5.000 € auf bis 
zu 25.000 € erhöht werden.

_Banken haben neue steuerliche An-
zeigepflichten zu erfüllen. Sie sollen 
etwa mitteilen müssen, welche Be-
teiligungen an Briefkastenfirmen sie 
vermittelt haben. Bei Verletzung der 

V E R FA H R E N S R E C H T

Anzeigepflicht droht den Banken ein 
beträchtliches Bußgeld und Haftung 
für Steuerschäden.

_Das sogenannte steuerliche Bank-
geheimnis soll aufgehoben werden. 
Es geht aber ausdrücklich nicht um 
das zivilrechtliche Bankgeheimnis, 
das vor Datenweitergabe etwa an 
andere Unternehmen schützen soll. 
Zugleich soll das automatisierte 
Kontenabrufverfahren auf die Er-
mittlung von Geschäftsbeziehungen 
zu Briefkastenfirmen ausgeweitet 
werden. Die Legitimationsprüfung 
durch Banken soll durch die Erfas-
sung der Steuer-Identifikationsnum-
mer jedes Kontoführers und des 
wirtschaftlich abweichend Berech-
tigten erweitert werden. Steuer-
hinterziehung durch verdeckte 
Beteiligungen soll zu den schweren 
Steuerhinterziehungen gerechnet 
werden, wodurch sich auch die Ver-
jährungsfrist auf zehn Jahre für die 
Strafverfolgung verlängert.
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Modernisierung des Besteuerungsver-
fahrens: Bundesrat stimmt dem Gesetz 
zu

Der Gesetzentwurf zur Modernisierung des 
Besteuerungsverfahrens wurde in der vom 
Finanzausschuss vorgeschlagenen Fassung 
am 12. Mai 2016 vom Bundestag angenom-
men. Danach ergeben sich u. a. folgende 
Neuerungen:

_Unberatene Steuerpflichtige, die 
zur Abgabe einer Steuererklärung 
verpflichtet sind, brauchen diese erst 
bis Ende Juli des folgenden Jahres 
abzugeben.

_Steuerberater erhalten für die Ab-
gabe der Erklärung ihrer Mandanten 
Fristverlängerung bis Ende Februar 
des übernächsten Jahres.

V E R FA H R E N S R E C H T

_Werden diese Fristen nicht einge-
halten, muss mit einem Verspä-
tungszuschlag von 25 € pro Monat 
gerechnet werden. Der Zuschlag 
fällt nicht zwangsläufig an, wenn 
keine Steuer fällig wird oder sich 
eine Steuererstattung ergibt. In 
diesem Fall steht die Festsetzung 
von Zuschlägen im Ermessen des 
Finanzamts.

_Die Pflicht zur Vorlage von Belegen 
soll weitgehend entfallen. Nur auf 
Anforderung des Finanzamts müs-
sen zusätzliche Nachweise vorgelegt 
werden.

Der Bundesrat hat am 17. Juni 2016 dem 
geänderten Gesetzentwurf zugestimmt.

(Quelle: Deutscher Bundestag)
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Mitwirkung an Mietvertragsentlassung 
schon vor der Scheidung

Nach der rechtskräftigen Scheidung wird 
das Mietverhältnis über die gemeinsame 
Ehewohnung nur mit dem Ehegatten fort-
gesetzt, der in der Wohnung bleibt. Diese 
Rechtswirkungen treten aber nur dann ein, 
wenn beide Ehegatten dem Vermieter mit-
teilen, wer in der Wohnung bleibt.

Überlässt ein Ehegatte nach Trennung die 
zuvor von ihm oder von beiden Ehegatten 

gemeinsam gemietete Ehewohnung dem 
anderen Ehegatten zur alleinigen Nutzung, 
kann er bereits vor der Scheidung verlan-
gen, dass der in der Wohnung verbleibende 
Ehegatte an der Erklärung gegenüber dem 
Vermieter mitwirkt. Der in der Wohnung 
bleibende Ehegatte kann seine Mitwirkung 
auch nicht davon abhängig machen, dass 
sich die Ehegatten zuvor über die Kosten-
verteilung in Bezug auf das Mietverhältnis 
geeinigt haben.

(Quelle: Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm)
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